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Kurz informiert

	▶ Vereinsrecht
Wann ist ein Vereinsname wegen täuschung unzulässig?

| Für Vereine wird aus dem Handelsrecht der Grundsatz der Namenswahr-
heit übernommen. Der darf aber nicht zu eng ausgelegt werden, wie ein 
Urteil des OLG Hamm zeigt. |

Im konkreten Fall war ein Verein mit dem Namen „X Case Competition & 
Consulting e.V.“ zum Vereinsregister angemeldet worden. Das Registerge-
richt lehnte die Eintragung mit der Begründung ab, der Name sei irrefüh-
rend. Der Namensbestandteil „Consulting“ erwecke den Eindruck, es handle 
sich um ein wirtschaftliches Unternehmen. Das sah das OLG anders. Seit der 
Reformierung der Regelung des § 18 Abs. 2 HGB seien auch die Anforderun-
gen an die Namenswahrheit im Vereinsrecht herabgesetzt. Es komme seit-
dem nicht mehr darauf an, ob die abstrakte Möglichkeit einer Täuschung 
über Art und Größe des Vereins, die Zusammensetzung seiner Mitglieder 
oder über sonstige Verhältnisse bestehe. Nur solche Angaben seien schäd-
lich, die ersichtlich geeignet seien, über Verhältnisse irrezuführen, die für die 
angesprochenen Verkehrskreise wesentlich seien. Das war hier nicht der 
Fall.

Die Bezeichnung „Consulting“ – so das OLG – sagt für sich genommen nichts 
darüber aus, ob ein Verein auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-
richtet ist. Gerade im Bereich der studentischen Unternehmensberatung gibt 
es nicht wenige Vereine, die als „Consulting e.V.“ im Vereinsregister eingetra-
gen sind. Hinzu kommt, dass bei der Frage der Täuschungseignung vom voll-
ständigen Namen auszugehen ist, so dass sich eine wertende Betrachtung 
nur des Namensbestandteils „Consulting“ verbietet (OLG Hamm, Beschluss 
vom 29.09.2022, Az. 27 W 62/22, Abruf-Nr. 233961).
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	▶ Umsatzsteuer
Steuerfreie Beförderung von kranken und verletzten Personen

| Die Beförderung kranker, verletzter oder behinderter Personen durch ei-
nen dafür anerkannten Unternehmer ist als „eng mit der Sozialfürsorge 
und der sozialen Sicherheit verbundene Dienstleistung“ im Sinne des 
Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL umsatzsteuerfrei. Das hat der BFH im 
Fall einer GmbH entschieden, die Personenbeförderungsleistungen für kran-
ke, behinderte und verletzte Personen durchführt. |

Die GmbH rechnete diese Transportleistungen zum großen Teil direkt gegen-
über den gesetzlichen Krankenkassen oder Berufsgenossenschaften ab. Das 
Finanzamt war der Auffassung, dass die Voraussetzungen für eine Steuerbe-
freiung nach § 4 Nr. 17 Buchst. b UStG nur teilweise vorlägen, weil die GmbH 
die Transporte nicht nur mit Fahrzeugen durchführte, die, wie diese Befrei-
ungsregelung es verlangt, dafür besonders eingerichtet waren. Der BFH sah 
aber eine Steuerbefreiung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. g MwStSystRL. Da-
nach sind eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen Sicherheit verbundene 
Dienstleistungen von als Einrichtungen mit sozialem Charakter anerkannten 
Einrichtungen umsatzsteuerfrei. Die Voraussetzungen dieser Befreiungsvor-
schrift waren gegeben (BFH, Urteil vom 24.08.2022, Az. XI R 25/20, Az. 232944):
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